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H. Finanzen 

1) Steuerrecht 

a. Richtlinie 2009/132/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 zur Festlegung des Anwendungsbereichs von 
Artikel 143 Buchstaben b und c der Richtlinie 2006/112/EG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung be-

stimmter endgültiger Einfuhren von Gegenständen  

Amtsblatt Nr. L 292 vom 10.11.2009, S. 0005 – 0030 

TITEL X EINFUHR VON GEGENSTÄNDEN ZUR ABSATZFÖRDERUNG 

KAPITEL 3 Auf Ausstellungen oder ähnlichen Veranstaltungen ge- oder verbrauchte Gegenstände 

Artikel 67 

(1) Von der Steuer befreit sind vorbehaltlich der Artikel 68 bis 71: 

a) kleine Muster oder Proben von Waren, die für eine Ausstellung oder ähnliche Veranstaltung bestimmt sind, 

b) Gegenstände, die ausschließlich zu ihrer eigenen Vorführung oder zur Vorführung von Maschinen und Appa-
raten auf einer Ausstellung oder ähnlichen Veranstaltung eingeführt werden, 

c) verschiedene Werkstoffe von geringem Wert, wie Farben, Lacke, Tapeten usw., die beim Bau, bei der Ein-
richtung und Ausstattung von Ständen auf einer Ausstellung oder ähnlichen Veranstaltung verwendet und durch 
ihre Verwendung verbraucht werden, 

d) Werbedrucke, Kataloge, Prospekte, Preislisten, Werbeplakate, bebilderte und sonstige Kalender, ungerahmte 
Fotografien und andere Gegenstände, die unentgeltlich zur Werbung für auf einer Ausstellung oder ähnlichen 
Veranstaltung gezeigte Waren verwendet werden sollen. 

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten als "Ausstellung oder ähnliche Veranstaltung": 

(…) 

c) Ausstellungen oder Veranstaltungen, die in erster Linie der Förderung der Wissenschaft, der Technik, des 
Handwerks, der Kunst, der Erziehung, der Kultur, des Sports, der Religion, des Kultes, der Gewerkschaftsarbeit, 
des Fremdenverkehrs oder der Völkerverständigung dienen, 

TITEL XII VERSCHIEDENE EINFUHREN 

KAPITEL 2 Werbematerial für den Fremdenverkehr 

Artikel 80 

Von der Steuer befreit sind: 

a) Unterlagen (Faltprospekte, Broschüren, Bücher, Magazine, Reiseführer, Plakate mit oder ohne Rahmen, nicht 
eingerahmte Fotografien oder Fotografische Vergrößerungen, Landkarten mit oder ohne Abbildungen, bedruckte 
Fenstertransparente, Bildkalender), die kostenlos verteilt werden und im wesentlichen die Öffentlichkeit dazu 
veranlassen sollen, fremde Länder zu besuchen und dort an Treffen oder Veranstaltungen kulturellen, touristi-
schen, sportlichen, religiösen oder beruflichen Charakters teilzunehmen, sofern diese Unterlagen nicht mehr als 
25 v. H. private Geschäftsreklame enthalten und offensichtlich allgemeinen Werbezwecken dienen; 
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b. Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem  

Amtsblatt Nr. L 347 vom 11.12.2006, S. 0001 – 0118, zuletzt geändert durch Beschluss des Rates der Europäi-
schen Union  vom 5. Dezember 2011, Amtsblatt L 112 vom 24.04.2012, S. 0006 - 0110 

Kapitel 2 Steuerbefreiungen für bestimmte, dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten 

Artikel 132 

(1) Die Mitgliedstaaten befreien folgende Umsätze von der Steuer: 

(...) 

k) Gestellung von Personal durch religiöse und weltanschauliche Einrichtungen für die unter den Buchstaben b, 
g, h und i genannten Tätigkeiten und für Zwecke geistlichen Beistands; 

l) Dienstleistungen und eng damit verbundene Lieferungen von Gegenständen, die Einrichtungen ohne Gewinn-
streben, welche politische, gewerkschaftliche, religiöse, patriotische, weltanschauliche, philanthropische oder 
staatsbürgerliche Ziele verfolgen, an ihre Mitglieder in deren gemeinsamen Interesse gegen einen satzungsgemäß 
festgelegten Beitrag erbringen, vorausgesetzt, dass diese Befreiung nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führt; 

2) Kreditinstitute 

Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme 
und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung) (Text von Bedeutung für den EWR) 

Amtsblatt Nr. L 177 vom 30.06.2006, S. 0001 – 0200, zuletzt geändert durch Beschluss des Rates der Europäi-
schen Union vom 05. Dezember 2011, Amtsblatt L 112 vom 24.04.2012, S. 0006 - 0110 

Anhang VI Standardeinsatz 

Teil 1 Risikogewichte 

Tabelle 2 

2. Forderungen an Regionalregierungen oder Gebietskörperschaften 

10. Forderungen an Kirchen und Religionsgemeinschaften werden wie Forderungen an Regionalregierungen und 
örtliche Gebietskörperschaften behandelt, sofern sich diese Kirchen und Religionsgemeinschaften als juristische 
Person des öffentlichen Rechts konstituiert haben und im Rahmen entsprechender gesetzlicher Befugnisse Ab-
gaben erheben; dabei findet jedoch Nummer 9 keine Anwendung. In diesem Fall wird zum Zwecke von Artikel 
89 Absatz 1 Buchstabe a die Genehmigung zur Anwendung von Titel V, Kapitel 2, Teil 3, Unterabschnitt 1 nicht 
verweigert. 
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3) Sonstiges 

a. Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 
über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (Text von Bedeutung für den EWR) 

Amtsblatt Nr. L 345 vom 08.12.2006, S. 0001 – 0009 

Artikel 18 

Geldtransfers an Einrichtungen und Vereine ohne Erwerbszweck innerhalb eines Mitgliedstaats 

(1) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsverkehrsdienstleister mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet für Geldtransfers 
an Einrichtungen und Vereine, die Tätigkeiten ohne Erwerbszweck für mildtätige, religiöse, kulturelle, erzieheri-
sche, soziale oder wissenschaftliche Zwecke oder zur Förderung gemeinsamer Zwecke ausüben, von den in 
Artikel 5 festgelegten Pflichten ausnehmen, wenn diese Einrichtungen und Vereine Offenlegungspflichten unter-
liegen und ihre Rechnungsführung von einem externen Prüfer überprüfen lassen müssen oder von einer Behörde 
oder von einer nach einzelstaatlichem Recht anerkannten Selbstverwaltungseinrichtung beaufsichtigt werden, die 
einzelnen Geldtransfers 150 EUR nicht übersteigen und auf das Gebiet dieses Mitgliedstaats beschränkt bleiben. 

b. Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 zur 
Schaffung eines Instruments für Stabilität  

Amtsblatt Nr. L 327 vom 24.11.2006, S. 0001 – 0011 

Titel III Begünstigte und Arten der Finanzierung 

Artikel 10 Förderfähigkeit 

(...) 

(2) Zu den nichtstaatlichen Akteuren, die nach dieser Verordnung finanzielle Unterstützung erhalten können, 
zählen insbesondere Nichtregierungsorganisationen, Organisationen der einheimischen Völker, lokale Bürger-
gruppen und Händlervereinigungen, Kooperativen, Gewerkschaften, Organisationen der Wirtschafts- und Sozi-
alakteure, lokale Organisationen (einschließlich Netzwerken), die im Bereich der regionalen dezentralen Zu-
sammenarbeit und Integration tätig sind, Verbraucherverbände, Frauen- und Jugendorganisationen, Ausbil-
dungs-, Kultur-, Forschungs- und wissenschaftliche Organisationen, Hochschulen, Kirchen und religiöse Verei-
nigungen oder Gemeinschaften, die Medien sowie alle nichtstaatlichen Vereinigungen sowie privaten und öffent-
lichen Stiftungen, die einen Beitrag zur Entwicklung oder zur externen Dimension der internen Politikbereiche 
leisten können. 

c. Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur 
Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Partner-

schaftsinstruments  

Amtsblatt Nr. L 310 vom 09.11.2006, S. 0001 – 0014 

Artikel 14 Förderfähigkeit 

(1) Für eine Finanzierung im Rahmen der Durchführung von Aktionsprogrammen, gemeinsamen Programmen 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Sondermaßnahmen kommen insbesondere in Betracht: (...) 

h) folgende nichtstaatliche Akteure: (...) 

viii) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften; 


